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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.2003

Rechtssatz

Schon nach dem Wortlaut des § 103 Abs 1 Z 1 KFG 1967 tre6en die dort normierten Verp7ichtungen eindeutig den

Zulassungsbesitzer des jeweiligen Fahrzeuges, und zwar unabhängig von der Person des Verwenders. Der

Zulassungsbesitzer hat dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug den dort genannten Vorschriften entspricht.

Zuletzt aktualisiert am

07.07.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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